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VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION 

(EUV) 
 

Artikel 50 
 
(1)  Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten. 
 
(2)  Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen 
Rat seine Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen 
Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die 
Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der 
Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union 
berücksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union [AEUV] ausgehandelt. 
Es wird vom Rat [Ministerrat] im Namen der Union geschlossen; der Rat 
beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. 
 

(3)  Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des 
Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in 
Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der 
Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern. 
 
(4)  Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des 
Europäischen Rates und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat 
vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an 
der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des 
Rates teil.  
 
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
 
(5)  Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden 
möchte, muss dies nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen. 
 
 
 
 
Datenquelle: 
EUV 
KONSOLIDIERTE FASSUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION 
9.5.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 115/13 
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VERTRAG ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION 

(AEUV) 
 

Artikel 218 
Absatz 3 

 
(3)  Die Kommission oder, wenn sich die geplante Übereinkunft 
ausschließlich oder hauptsächlich auf die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik bezieht, der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser erlässt einen 
Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen und über 
die Benennung, je nach dem Gegenstand der geplanten Übereinkunft, des 
Verhandlungsführers oder des Leiters des Verhandlungsteams der Union. 
 

Artikel 238  
Absatz 3 a und b  

 
a)  Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % 
derjenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, 
sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % 
der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen.  
 
Für eine Sperrminorität bedarf es mindestens der Mindestzahl von Mitgliedern 
des Rates, die zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten 
Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich eines Mitglieds; andernfalls gilt die 
qualifizierte Mehrheit als erreicht. 
 
b)  Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt abweichend von 
Buchstabe a als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % 
derjenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, 
sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % 
der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 
 
 
 

 
Datenquelle: 
AEUV 
KONSOLIDIERTE FASSUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN 
UNION  
9.5.2008 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 115/47 


